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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1996

Norm

IESG §1 Abs1 Z3

Rechtssatz

Hat das Konkursgericht Konkurserö nungsanträge spruchmäßig zwar "mangels Nachweises eines verwertbaren

Vermögens" abgewiesen, in seinen Entscheidungsbegründungen jedoch jeweils auch ausgeführt, die amtswegigen

Erhebungen hätten den Mangel jeglichen verwertbaren Vermögens ergeben, liegen Beschlüsse im Sinne dieser

Gesetzesstelle vor.
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